
Satzung der Delignit AG 

A. 	Allgemeine Bestimmungen 

§1 
Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

1. Die Aktiengesellschaft führt die Firma 

Delignit AG. 

2. Der Sitz der Gesellschaft ist Blomberg. 

3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§2 
Gegenstand des Unternehmens 

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesonde-
re die Gründung und der Erwerb von, die Beteiligung an sowie das Führen und die 
Veräußerung von Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere Unternehmen 
der holzverarbeitenden Industrie. 

2. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet 
sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Hierzu kann sie insbesondere Zweignie-
derlassungen im In- und Ausland errichten sowie Unternehmen gleicher oder ver-
wandter Art gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. 

§3 
Bekanntmachungen 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im elektronischen Bun-
desanzeiger, sofern nicht gesetzlich die Bekanntmachung in einem anderen Publikations-
organ vorgeschrieben ist. 

Informationen an Aktionäre und Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft kön-
nen auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. 
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B. Grundkapital 

§4 
Grundkapital und Aktien 

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 10.242.375,00  (EURO  zehn Milli-
onenzweihundertzweiundvierzigtausenddreihundertftinfundsiebzig) und ist einge-
teilt in 10.242.375 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag). Die Aktien lauten auf 
den Inhaber. 

2. Das Grundkapital in Höhe von € 5.000.000 ist durch formwechselnde Umwandlung 
des bisherigen Rechtsträgers des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft, der Delignit GmbH mit dem Sitz in Blomberg, erbracht. Die durch den 
Formwechsel entstehenden Kosten trägt die Gesellschaft bis zum Betrag von 
€ 10.000,00. 

3. Bei Ausgabe neuer Aktien kann der Beginn der Gewinnbeteiligung abweichend 
von § 60 Absatz 2 Aktiengesetz festgesetzt werden. Die Form der Aktienurkunden, 
der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine setzt der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats fest. Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils so-
wie etwaiger Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine ist ausgeschlossen, soweit 
seine Gewährung nicht nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, 
an der die Aktien der Gesellschaft zugelassen sind. 

4. Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung 
darüber, ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten, so lauten 
sie auf den Inhaber. 

5. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats bis zum 24. August 2025 einmalig oder mehrmals um bis zu ins-
gesamt EUR 2.048.475,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
2020). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das ge-
setzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 
—für Spitzenbeträge; 
—wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung 
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und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags 
durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG unterschreitet und die ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des 
Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung überschreiten; auf diese Begrenzung sind Aktien 
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt 
ihrer Ausnutzung aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder ent-
sprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsaus-
schluss veräußert oder ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind; 

—soweit es erforderlich ist, den Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten aus 
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen ein Bezugsrecht zu gewähren, wie 
es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechtes bzw. einer Wand-
lungspflicht als Aktionär zustehen würde; 

—bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum 
Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Ein-
zelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 
2020 festzulegen. 

6. 	Das Grundkapital ist um bis zu EUR 4.096.950,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapi- 
tal 2020). Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur soweit durchzuführen, wie die 
Gläubiger von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, welche von der 
Delignit AG aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 
25. August 2020 bis zum 24. August 2025 ausgegeben wurden, von ihrem Wand-
lungsrecht Gebrauch gemacht haben und die Gesellschaft nicht den Wandlungsan-
spruch auf andere Weise erfüllt hat. Die neuen Aktien sind ab dem Beginn des Ge-
schäftsjahres gewinnbezugsberechtigt, in dem sie ausgegeben werden. Der Vor-
stand ist unter Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, die Einzelheiten der 
Durchführung der jeweiligen bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. 
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C. 	Verfassung und Verwaltung der Gesellschaft 

§_5 
Organe 

Organe der Gesellschaft sind: 

a) der Vorstand, 

b) der Aufsichtsrat, 

c) die Hauptversammlung. 

I. Der Vorstand 

§6 
Zusammensetzung des Vorstands 

I. 	Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. 

2. Die Bestimmung der Anzahl sowie die Bestellung der Vorstandsmitglieder, der Ab-
schluss der Anstellungsverträge sowie der Widerruf der Bestellung erfolgen durch 
den Aufsichtsrat. 

3. Falls der Vorstand aus mehreren Personen besteht, kann der Aufsichtsrat ein Mit-
glied des Vorstands zum Vorsitzenden bzw. Sprecher und eines zum stellvertreten-
den Vorsitzenden bzw. Sprecher des Vorstandes ernennen. 

§7 
Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands 

1. 	Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand. 
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2. 	Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit der abgege-
benen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag. 
Falls ein Vorsitzender nicht ernannt ist oder sich an der Abstimmung nicht beteiligt, 
gilt bei Stimmengleichheit ein Antrag als abgelehnt. Die Regelungen der Sätze 1 
und 2 gelten nur, sofern in der Geschäftsordnung des Vorstands nichts abweichen-
des geregelt ist. 

§ 8 
Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft 

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten 

a) durch ein Vorstandsmitglied allein, wenn nur ein Vorstandsmitglied bestellt ist, 

b) durch zwei gemeinschaftlich handelnde Vorstandsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen, wenn mehrere Vorstands-
mitglieder bestellt sind. 

Der Aufsichtsrat kann einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern jeweils die Befugnis 
zur Einzelvertretung erteilen. Der Aufsichtsrat kann ferner einzelnen oder mehreren Vor-
standsmitgliedern gestatten, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter Dritter vorzunehmen 
(Befreiung von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB - Mehrfachvertretung), wobei 
§ 112 Aktiengesetz unberührt bleibt. 
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§9 
Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis des Vorstands 

1. Der Vorstand ist der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen 
einzuhalten, die die Satzung oder der Aufsichtsrat im Rahmen des § 111 Absatz 4 
Satz 2 Aktiengesetz für den Umfang seiner Geschäftsführungsbefugnis festgesetzt 
hat oder sich aus einem Beschluss der Hauptversammlung gemäß § 119 Absatz 2 
Aktiengesetz ergeben. 

2. Der Aufsichtsrat legt in seiner Geschäftsordnung oder durch Beschluss fest, dass 
bestimmte Maßnahmen der Geschäftsführung der Zustimmung des Aufsichtsrats 
bedürfen.  

II. 	Der Aufsichtsrat 

§10 
Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

1. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, die sämtlich von der Hauptversamm-
lung zu wählen sind. 

2. Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr zu wäh-
lenden Mitglieder oder für den Gesamtaufsichtsrat einen kürzeren Zeitraum be-
schließt, werden die Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen 
Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in welchem die 
Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Wenn ein Aufsichtsratsmitglied vor Ab-
lauf seiner Amtszeit ausscheidet, erfolgt vorbehaltlich Absatz 3 die Wahl eines 
Nachfolgers für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, 
sofern die Hauptversammlung keine längere Amtszeit beschließt. 
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3. Für Aufsichtsratsmitglieder können Ersatzmitglieder gewählt werden, die in einer 
bei der Wahl festgelegten Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausscheidender Auf-
sichtsratsmitglieder treten. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausgeschiede-
nen, so erlischt sein Amt mit Ablauf der restlichen Amtszeit des Ausgeschiedenen. 

4. Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrates können ihr Amt durch 
eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu richtende Er-
klärung in Textform (§ 126 b BGB) unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen 
niederlegen. Mit Zustimmung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats kann von der 
Einhaltung dieser Frist abgesehen werden. Aus wichtigem Grund kann die Nieder-
legung mit sofortiger Wirkung erfolgen. 

§11 
Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats 

1. Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz, die Sat-
zung oder in sonstiger Weise zugewiesen werden. Insbesondere überwacht der Auf-
sichtsrat die gesamte Geschäftsführung des Vorstands und kann zu diesem Zweck 
alle Bücher und Schriften sowie die Vermögensgegenstände der Gesellschaft einse-
hen und prüfen. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat laufend in dem vom Gesetz 
festgelegten Umfang zu berichten. 

2. Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt, die nur die 
Fassung betreffen. 
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§ 12 
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter 

1. Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die von der Hauptversammlung zu 
wählenden Aufsichtsratmitglieder bestellt worden sind, wählt der Aufsichtsrat aus 
seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Leitung der Wahl ob-
liegt dem ältesten Mitglied des Aufsichtsrats. 

2. Ergibt sich bei der Wahl des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters in der ersten 
Abstimmung keine einfache Stimmenmehrheit, so findet eine engere Wahl zwi-
schen denjenigen beiden Bewerbern statt, welche die meisten Stimmen auf sich 
vereinigen. Ergibt sich beim zweiten Wahlgang (engere Wahl) Stimmengleichheit, 
so zählt die Stimme des an Lebensjahren ältesten Mitglieds des Aufsichtsrats zwei-
fach. 

Das Ausscheiden des Vorsitzenden aus seinem Amt vor Ablauf der Amtszeit be-
rührt die Fortdauer des Amtes des Stellvertreters nicht. Das gleiche gilt umgekehrt. 
Scheidet der Vorsitzende oder Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem 
Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amts-
zeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

3. Der Stellvertreter nimmt die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden im Falle von 
dessen Verhinderung wahr. Sind der Vorsitzende und dessen Stellvertreter an der 
Ausübung ihrer Obliegenheiten verhindert, so hat diese Obliegenheiten für die 
Dauer der Verhinderung das an Lebensjahren älteste Aufsichtsratsmitglied zu über-
nehmen. 

4. Willenserklärungen des Aufsichtsrates gibt dessen Vorsitzender oder sein Stellver-
treter ab. 
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§ 13 
Geschäftsordnung und Ausschüsse 

1. 	Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

2. Der Aufsichtsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften aus seiner Mitte 
Ausschüsse bilden und ihnen in seiner Geschäftsordnung oder durch besonderen 
Beschluss Aufgaben und Befugnisse zuweisen. 

§ 14 
Einberufung von Sitzungen und Vertagung 

1. Vorbehaltlich eines unter Beachtung des § 110 Absatz 3 Aktiengesetz zu fassenden 
abweichenden Beschlusses des Aufsichtsrats sind Sitzungen des Aufsichtsrates 
mindestens zweimal pro Kalenderhalbjahr abzuhalten. 

2. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden, im Falle seiner 
Verhinderung durch dessen Stellvertreter, mit einer Frist von vierzehn Tagen in 
Textform (§ 126 b BGB) einberufen; bei der Berechnung der Frist werden der Tag 
der Absendung der Einberufung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In 
dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist angemessen abkürzen und den 
Aufsichtsrat mündlich oder fernmündlich einberufen. Mit der Einladung sollen die 
Gegenstände der Tagesordnung mitgeteilt werden. Beschlussanträge sind so recht-
zeitig und in einer Form zu übersenden, dass eine schriftliche Stimmabgabe mög-
lich ist. 

3. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im Falle dessen Verhinderung sein Stellver-
treter kann eine einberufene Sitzung vor der Eröffnung vertagen. 

4. Nach Ablauf der Einberufungsfrist vorgenommene Ergänzungen oder Änderungen 
der Tagesordnung sind zulässig, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats widerspricht. 
Der Widerspruch hat unverzüglich zu erfolgen. 
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§15 
Beschlussfassung des Aufsichtsrats 

1. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Der Vorsit-
zende bestimmt die Reihenfolge, in der Tagesordnungspunkte verhandelt werden, 
sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmung. Zu Gegenständen der Tagesord-
nung, die nicht mit der Einberufung mitgeteilt worden sind, können Beschlüsse nur 
dann gefasst werden, wenn kein Mitglied widerspricht oder besondere Eilbedürf-
tigkeit gegeben ist. Abwesenden Mitgliedern ist im Fall der Ergänzung oder Ände-
rung der Tagesordnung Gelegenheit zu geben, der Beschlussfassung innerhalb einer 
vom Vorsitzenden bestimmten, angemessenen Frist nachträglich zu widersprechen; 
der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied innerhalb der 
Frist widersprochen hat. 

2. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, 
mindestens jedoch drei Mitglieder, an der Beschlussfassung teilnehmen. Für Zwe-
cke der Bestimmung des  Quorum  gilt die Stimmenthaltung als Teilnahme an der 
Beschlussfassung. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an der Beschlussfas-
sung des Aufsichtsrates dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsrats-
mitglieder schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. Nachträgliche Stimmab-
gaben sind nur innerhalb einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden, angemessenen 
Frist und nur dann möglich, wenn keines der anwesenden Mitglieder widerspricht. 

3. Außerhalb von Sitzungen sind schriftliche, fernschriftliche, fernkopierte, fernmünd-
liche oder telegraphische Beschlussfassungen oder Beschlussfassungen per Video-
konferenz, Telefonkonferenz, E-Mail oder in anderer vergleichbarer Form zulässig, 
wenn dies vom Vorsitzenden im Einzelfall bestimmt wird. Fernmündliche Stimm-
abgaben sind unverzüglich durch das abstimmende Aufsichtsratsmitglied schrift-
lich, fernschriftlich, fernkopiert oder telegraphisch zu bestätigen. Außerhalb von 
Sitzungen gefasste Beschlüsse werden vom Vorsitzenden schriftlich festgestellt und 
allen Mitgliedern zugeleitet. 

4. Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, soweit nicht gesetzlich eine andere Mehrheit vorgeschrieben ist. 
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§ 16 
Niederschrift über Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats 

1. Über Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die der Vor-
sitzende zu unterzeichnen hat. In der Niederschrift sind der Ort und Tag der Sit-
zung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt 
der Verhandlungen und die Beschlüsse des Aufsichtsrats anzugeben. Jedem Mit-
glied des Aufsichtsrats ist eine vom Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinde-
rung von seinem Stellvertreter unterzeichnete Abschrift der Sitzungsniederschrift 
zuzuleiten. 

2. Für Beschlüsse des Aufsichtsrats, die außerhalb von Sitzungen gefasst werden, gilt 
Absatz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass in der Niederschrift auch die Art des 
Zustandekommens der gefassten Beschlüsse anzugeben ist. 

3. Der Vorsitzende ist ermächtigt, die zur Durchführung der Beschlüsse des Auf-
sichtsrats und seiner Ausschüsse erforderlichen Erklärungen abzugeben und entge-
genzunehmen, sofern die Durchführung dem Aufsichtsrat obliegt. Im Falle der 
Verhinderung des Vorsitzenden hat sein Stellvertreter diese Befugnisse. 

§ 17 
Aufgaben des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat gibt dem Vorstand eine Geschäftsordnung, in der u.a. für bestimmte Ar-
ten von Geschäften der Gesellschaft oder abhängigen Unternehmen, insbesondere solche, 
die die Ertragsaussichten der Gesellschaft oder ihre Risikoexposition grundlegend verän-
dern, festgelegt wird, dass sie seiner Zustimmung bedürfen. Darüber hinaus kann der 
Aufsichtsrat beschließen, dass weitere Geschäfte seiner Zustimmung bedürfen. 



§ 18 
Ausschüsse des Aufsichtsrats 

1. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und deren Befugnisse in 
der Geschäftsordnung festsetzen. Den Ausschüssen des Aufsichtsrats können auch -
soweit gesetzlich zulässig - Entscheidungsbefugnisse des Aufsichtsrats übertragen 
werden (beschließende Ausschüsse). 

2. Dem Aufsichtsrat ist über die Arbeit der Ausschüsse regelmäßig Bericht zu erstat-
ten. 

3. Für die innere Ordnung in den Ausschüssen gelten die §§ 14, 15, 16 Absätze 1 und 
2 entsprechend. 

§19 
Vertraulichkeit 

1. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt 
über vertrauliche Angaben und Geheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im 
Aufsichtsrat bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. Beabsichtigt ein Mit-
glied des Aufsichtsrats Informationen an Dritte weiterzugeben, von denen nicht mit 
Sicherheit auszuschließen ist, dass sie vertraulich sind oder Geheimnisse der Ge-
sellschaft betreffen, so ist es verpflichtet, den Vorsitzenden vorher zu unterrichten 
und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

2. Ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder haben alle in ihrem Besitz befindlichen ver-
traulichen Unterlagen der Gesellschaft an den Aufsichtsratsvorsitzenden zurückzu-
geben. 
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III.  Die Hauptversammlung 

§ 20 
Ort und Einberufung der Hauptversammlung 

1. Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, einen anderen Ort in 
Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen, am Sitz einer inländischen Niederlas-
sung oder Tochtergesellschaft der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen 
Wertpapierbörse im Bundesgebiet statt. Sollten der Abhaltung der Hauptver-
sammlung an diesen Orten Schwierigkeiten begegnen, so kann sie vom Vor-
stand an einem anderen Ort einberufen werden. Der Hauptversammlungsort ist 
in der Einladung anzugeben. 

2. Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorge-
schriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. 

3. Die ordentliche Hauptversammlung wird innerhalb der ersten acht Monate eines 
jeden Geschäftsjahres abgehalten. Außerordentliche Hauptversammlungen kön-
nen so oft einberufen werden, wie es im Interesse der Gesellschaft erforderlich 
erscheint. 

4. Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch einmalige Bekanntma-
chung im elektronischen Bundesanzeiger. 

5. Die Übermittlung von Mitteilungen gemäß § 125 Abs. 1 AktG ist gemäß §§ 125 
Abs. 2 Satz 2, 128 Abs. 1 Satz 2 AktG auf den Weg elektronischer Kommunika-
tion beschränkt. 

§ 21 
Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

1. 	Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die gemäß Absatz 2 rechtzeitig angemeldet 
sind und ihre Teilnahmeberechtigung gemäß Absatz 3 nachgewiesen haben. 
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2. Die Anmeldung hat beim Vorstand am Sitz der Gesellschaft oder bei einer sonsti-
gen in der Einberufung bekannt gemachten Stelle in Textform (§ 126 b BGB) 
oder auf einem von der Gesellschaft in der Einladung näher zu bestimmenden 
elektronischen Weg in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen. Die An-
meldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten 
Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zu-
gangs ist nicht mitzurechnen. Der Vorstand kann in der Einberufung eine kürzere, 
in Tagen bemessene Anmeldefrist festlegen. 

3. Aktionäre weisen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
durch eine in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache er-
stellte und auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung be-
zogene Bescheinigung ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut 
nach. Diese Bescheinigung muss der in der Einberufung bekannt gemachten Stel-
le mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist 
nicht mitzurechnen. Der Vorstand kann in der Einberufung eine kürzere, in Tagen 
bemessene Nachweisfrist festlegen. 

4. Die Einzelheiten über die Anmeldung, den Nachweis der Teilnahmeberechtigung 
und die Ausstellung der Eintrittskarten sind in der Einberufung bekanntzumachen. 

5. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Wenn weder ein 
Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt wird, ist die Voll-
macht schriftlich (§ 126 Absatz 1 BGB) oder auf einem von der Gesellschaft nä-
her zu bestimmenden anderen gesetzlich zulässigen, insbesondere elektronischen 
Weg zu erteilen. Die Einzelheiten für die Erteilung dieser Vollmachten werden 
zusammen mit der Einberufung bekannt gemacht. 

6. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physi-
sche Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptver-
sammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Die Ermächtigung des 
Vorstands gilt für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Eintragung dieser Sat-
zungsregelung in das Handelsregister. Der Vorstand ist des Weiteren - soweit ge-
setzlich zulässig und in der Einberufung der Hauptversammlung angekündigt -
ermächtigt, den Aktionären zu ermöglichen, ihre Stimmen, auch ohne an der Ver-
sammlung teilzunehmen, schriftlich oder mittels elektronischer Kommunikation 
abgeben zu dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist schließlich ermächtigt, die Bild-
und Tonübertragung der Hauptversammlung zuzulassen. 
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7. 	Mitglieder des Aufsichtsrats mit Ausnahme des Versammlungsleiters können in 
Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung 
im Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen, wenn ihre physische Präsenz 
am Ort der Hauptversammlung einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeuten 
würde, das Aufsichtsratsmitglied aus anderem wichtigen Grund an einer physi-
schen Teilnahme verhindert ist oder wenn die Hauptversammlung als virtuelle 
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmäch-
tigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird. 

§ 22 
Stimmrecht 

In der Hauptversammlung gewährt eine Aktie eine Stimme. Das Stimmrecht beginnt mit 
der vollständigen Leistung der Einlage. 

§ 23 
Vorsitz der Hauptversammlung 

1. Zum Vorsitz in der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats be-
rufen. Im Falle seiner Verhinderung bestimmt er ein anderes Aufsichtsratsmit-
glied, das diese Aufgabe wahrnimmt. Ist der Vorsitzende verhindert und hat er 
niemanden zu seinem Vertreter bestimmt, so eröffnet der zur Beurkundung zuge-
zogene Notar die Hauptversammlung und lässt den Leiter der Versammlung 
durch diese wählen. 

2. Der Vorsitzende leitet die Versammlung und bestimmt die Reihenfolge der Ver-
handlungsgegenstände sowie die Form der Abstimmung. Das Ergebnis der Ab-
stimmung kann im Subtraktionsverfahren durch Abzug der Ja- oder Nein-
Stimmen und der Stimmenthaltungen von den den Stimmberechtigten insgesamt 
zustehenden Stimmen ermittelt werden. 
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§ 24 

Beschlussfassung der Hauptversammlung 

1. Die Beschlüsse der Hauptversammlung, einschließlich Wahlen, bedürfen der ein-
fachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder diese 
Satzung zwingend etwas anderes vorschreibt; in den Fällen, in denen das Gesetz 
eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erfordert, 
genügt, sofern nicht durch Gesetz oder durch diese Satzung eine größere Mehrheit 
zwingend vorgeschrieben ist, die einfache Mehrheit des vertretenen Grundkapi-
tals. Das Erfordernis der einfachen Mehrheit gilt auch — soweit gesetzlich zulässig 
— für Satzungsänderungen und Kapitalmaßnahmen. Stimmenthaltung gilt nicht als 
Stimmabgabe. 

2. Im Falle der Stimmengleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag als 
abgelehnt. 

3. Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht er-
reicht wird, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Personen statt, die die 
höchsten Stimmzahlen erhalten haben. Bei gleicher Stimmzahl im zweiten Wahl-
gang entscheidet das durch den Vorsitzenden zu ziehende Los. 

§ 25 
Rechnungslegung und Gewinnverwendung 

1. Der Vorstand hat alljährlich innerhalb der gesetzlichen Frist den Jahresabschluss, 
den Konzernabschluss und die Lageberichte für das vergangene Geschäftsjahr 
aufzustellen und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Außerdem hat er diese Unter-
lagen zusammen mit dem Vorschlag, den er der Hauptversammlung für die Ver-
wendung des Bilanzgewinns machen will, dem Aufsichtsrat vorzulegen. 

2. Aufsichtsrat und Vorstand werden nach Maßgabe des § 58 Absatz 2 Aktiengesetz 
ermächtigt, bis zu 100 % des Jahresüberschusses in andere Rücklagen einzustel-
len 

**************** 
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Die in dem vorstehenden Gesellschaftsvertrag geänderten Bestimmungen stimmen mit 

den in der Niederschrift über die Beschlussfassung der Hauptversammlung der Delignit 

AG vom 08. August 2023 protokollierten Beschlüssen und die unveränderten Bestim-

mungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des 

Gesellschaftsvertrages überein. 

Blomberg, den 08. August 2023 

Delignit-AG-Satzung-08.08.2023 
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Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Blomberg, den 18.08.2023

Kerstin Büker, Notarin
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